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Die 14. Aufl. in über 25 Jahren des Arbeitsrecht 
Handbuchs ist ein zuverlässiger Indikator, dass 
Konzept und Qualität stimmen. Das Werk enthält 
eine systematische Darstellung des gesamten ma-
teriellen und formellen Arbeitsrechts, bearbeitet 
von 33 erfahrenen Autoren aus Anwaltschaft 
und Arbeitsgerichtsbarkeit. Der Aufbau orientiert 
sich am zeitlichen Ablauf des Arbeitsverhältnis-
ses, der für Anwälte wie Personaler gleichermaßen 
gilt: Über 1. Begründung von Arbeitsverhältnis-
sen und deren vertragliche Gestaltung (z. B. Be-
fristung, AGB-Kontrolle, AGG, Arbeitserlaubnis), 
2. Regelungen im Rahmen eines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses (z. B. Pflichten, Haftung, Be-
triebsübergang, Urlaub, Elterngeld-/zeit, betrieb-
liche Altersversorgung, Wettbewerbsverbot), 
3. Änderung und Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses (Teilzeit, Aufhebungsvertrag, Kündigungs-
recht einschließlich Betriebsratsanhörung, Zeug-
nis), 4. kollektives Arbeitsrecht (Betriebsverfas-
sungsrecht, Tarifrecht, Unternehmensmitbestim-
mung), 5. Arbeitsgerichtsverfahren (Urteils-, 
Beschlussverfahren, Zwangsvollstreckung), 6. Ar-
beitnehmerschutz (Arbeitszeitrecht, Arbeits-
schutz, Arbeitnehmerüberlassung, Mindestlohn, 
Beschäftigtendatenschutz/Social Media) geht es 
zu 7. Arbeitsförderung (Arbeitslosengeld, Alters-
teilzeit, Rentenrecht). Dabei stimmt die Gewich-
tung, wird auf für den Praktiker unnötigen Bal-
last verzichtet und alles Wesentliche auf hohem 
Niveau dargestellt. So liegt der Schwerpunkt klar 
im individuellen Arbeitsrecht, wo die Knack-
punkte ausführlich behandelt werden, z. B. wer-
den Kündigung und Aufhebungsvertrag ca. 
400 Seiten gewidmet.
Die 14. Aufl. wurde überarbeitet und im Hinblick 
auf die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur auf den neuesten 
Stand gebracht. Neu eingearbeitet bzw. über
arbeitet wurden: HinweisgeberschutzG, Arbeit-
nehmerüberlassung inkl. neuer Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitnehmer
überlassung (FW-AÜG), Datenschutz, KI-Verord-
nung bzw. AI Act, MutterschutzanpassungsG 
vom 14.2.2025, Berufsausbildungs-/digitalisie-
rungsG, IV. BürokratieentlastungsG mit Digita-

lisierung des NachweisG, AÜG, BEEG oder FPfZG; 
Arbeitszeiterfassung, Einsatz von Videokonfe-
renztechnik (§ 50a ArbGG) sowie aktuelle Recht-
sprechung zum Urlaubsrecht insbes. Hinweis 
sowie Verfall, (erschütterte) Beweiswert von 
AU-Bescheinigungen (BAG, Urt. v. 15.1.2025 – 
5 AZR 284/24, NZA 2025, S. 559: Tunesien) und 
digitalen Zugangsrecht der Gewerkschaften.
Zahlreiche optisch hervorgehobene Hinweise, 
Ablaufpläne (Massenentlassung Teil 4 A Rz. 889; 
Teilzeitanspruch Teil 3 B Rz. 55), Checklisten (z. B. 
Neueinstellung § 99, 100 BetrVG, Teil 4 A Rz. 851), 
Muster (BR-Beteiligung nach § 99, 100 Teil 4 A 
Rz. 852 ff.; Aufhebungsvertrag Teil 3 C Rz. 48), 
Beispiele (z. B. Urlaubsberechnung Teil 2 C Rz. 93 ff.; 
Betriebsübergang Teil 2 G Rz. 26; Änderungskün-
digung Teil 3 A Rz. 84a), Tabellen (Bindungsdauer 
Rückzahlung Fortbildung Teil I D Rz. 114; Ruhen 
ALG nach § 158 SGB III, Teil 3 C 71a; Wahl Auf-
sichtsrat Teil 4 B 64, Abberufung Rz. 68) und For-
mulierungsvorschläge (z. B. Widerrufsvorbehalt 
Teil 1 D Rz. 79b, Versetzungsklausel 1 D Rz. 80c 
(Ort), 84a (Tätigkeit), Freistellung mit Urlaubs
anrechnung Teil 2 C Rz. 87) sowie Klagemuster/-
anträge (Urlaubsabgeltung Teil 2 C 160) helfen 
bei der Bewältigung typischer Probleme. Ein um-
fassendes, ca. 50-seitiges ABC der Kündigungs-
gründe sorgt für einen schnellen Überblick (Ka-
pitel 3 G) incl. Coronavirus (Rz. 22a).
Das übersichtliche Layout, verwirklicht durch Ab-
sätze, Fettdruck der Schlüsselworte und spär
liche Verwendung von Abkürzungen, erleichtert 
die Arbeit. Ein umfangreiches, 131-seitiges Stich-
wortverzeichnis verschafft einen raschen Einstieg 
und enthält auch „trendige“ Suchworte wie 
Cloud-Computing, Corporate Influencer, Crowd-
working, mobile & Telearbeit, Workflow-Manage-
ment-Systeme – Desksharing, Workation fehlen 
aber noch. Alle Urteile werden in Fußnoten mit 
Datum, Aktenzeichen und Fundstelle zitiert, so-
dass sie gut recherchiert werden können und der 
Lesefluss im Text nicht gestört wird. Online ist 
der Tschöpe im Arbeitsrecht Aktionsmodul des 
Otto Schmidt Verlags (kostenpflichtig) verfügbar.

Fazit: Das Werk, inzwischen ein etablierter, zi-
tierfähiger Klassiker, bietet eine praxisorientierte, 
umfassende systematische Darstellung des ge-
samten formellen und materiellen Arbeitsrechts. 
Aktualität, Qualität und konsequente Anwen-
derorientierung zeichnen das Handbuch aus, das 
deshalb zur Standardausstattung der arbeits-
rechtlichen Praxis gehören sollte – gleich ob An-
walt, Personaler, Verbandsjurist oder Arbeits-
richter.

RA Volker Stück, Lead Expert Arbeitsrecht & 
Mitbestimmung, BWI GmbH, Bonn
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Die neueste Ausgabe, die in KW 29 im Juli 2025 
erscheint, enthält die gewohnt umfassenden 
Erläuterungen zum gesamten SprAuG. Das Au-
torenduo Hromadka/Sieg erläutert die Vorschrif-
ten zum Recht der leitenden Angestellten im 
BetrVG, KSchG und ArbZG. Das Buch bietet im 
Anhang Muster-Geschäftsordnungen für Spre-
cherausschuss, Gesamt- und Konzern-Sprecher-
ausschuss sowie einen Mustertext für eine Rah-
menvereinbarung zum Ausgleich von Nachteilen 
bei Betriebsänderungen sowie zur Vertretung 
von schwerbehinderten leitenden Angestellten. 
Zudem sind Texte von weiteren, die leitenden 
Angestellten betreffenden Gesetzen, z. B. EBRG, 
MitbestG, AktG und ArbGG dargestellt. Ein aus-
führliches Stichwortregister erleichtert die prak-
tische Arbeit mit dem Buch.
In der neuen 6. Aufl. erscheint das Werk erstmals 
bei C. H. Beck (vormals Luchterhand). Es wurden 
alle Inhalte überarbeitet und die neueste Recht-
sprechung findet Berücksichtigung, etwa über 
die Zuständigkeit des Betriebsrats für schwer
behinderte leitende Angestellte hinsichtlich der 
Förderaufgaben nach § 80 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG 
oder über die Eigenschaft als leitender Angestell
ter von Leitern selbstständiger Betriebsteile, die 
nur nach § 4 Abs. 1 BetrVG als Betriebe gelten. 
Rechtzeitig zur Vorbereitung der regelmäßigen 
Sprecherausschusswahlen Anfang 2026 bietet 
das Buch für leitende Angestellte, Sprecher
ausschüsse, Betriebsräte, Rechtsanwaltschaft, 
Personalabteilungen sowie Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände eine wichtige Hilfestellung 
bei allen Fragen.


